
Verpflichtung zur Einhaltung 
der datenschutzrechtlichen Anforderungen 
nach der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

- Meldewesen 
  

Information zur Datenerhebung gem. Art. 13 DSGVO 
(Datenschutzinformation) 

Verantwortliche Stelle 

Gemeinde Friesenheim 
Friesenheimer Hauptstrasse 71/73 
77948 Friesenheim 

Verantwortlicher nach 
Art. 4 Nr. 7 DSGVO 

Bürgermeister: Erik Weide 

Kontaktdaten der/des 
behördlichen Datenschutz- 
beauftragten 

E-Mail-Adresse: datenschutzbeauftrager@friesenheim.de 

  
Zwecke der Datenverarbeitung, 
Rechtsgrundlagen 

Die personenbezogenen Daten werden zur Registrierung von Einwohnern, An- und 
Ummeldung Erstwohnsitz von Bürgern, Anmeldung Zweitwohnsitz. gem. Meldegesetz 
Baden-Württemberg; ab 01.11.2015 Bundesmeldegesetz; 
Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung (BMeldDÜV), Melderechtsrahmengesetz 
(MRRG), Datensatz für das Meldewesen (DSMeld); Allg. Verwaltungsvorschrift des 
Innenministeriums für das Meldegesetz (VwWVMG); Verordnung des IM zur 
Durchführung des Meldegesetzes – Meldeverordnung (MVO); Gesetz über die Statistik 
der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes 
(BevStatG); Landesstatistikgesetz (LStatG) gespeichert. 

Nachfolgende personenbezogene Daten werden erhoben: 

Meldepflichtige Personen: Familiennamen, Vornamen, unter Bezeichnung des 
gebräuchlichen Vornamens (Rufnamens), frühere Namen, Titel, Künstlernamen, Tag und 
Ort der Geburt, Geschlecht, gesetzliche Vertreter (Vor- und Familiennamen, Titel, 
Anschrift, Tag der Geburt, Sterbetag), Staatsangehörigkeiten, rechtliche Zugehörigkeit zu 
einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft, gegenwärtige, frühere und künftige 
Anschriften, Haupt- und Nebenwohnung, bei Zuzug aus dem Ausland auch die letzte 
frühere Anschrift im Inland, Tag des Ein- und Auszugs, Familienstand, bei Verheirateten 
oder Lebenspartnern zusätzlich Tag und Ort der Eheschließung oder der Begründung 
der Lebenspartnerschaft, Ehegatte oder Lebenspartner (Vor- und Familiennamen, Titel, 
An-schrift, Tag der Geburt, Sterbetag), minderjährige Kinder (Vor- und Familiennamen, 
Tag der Geburt, Sterbetag), Ausstellungsbehörde, -datum, Gültigkeitsdauer und 
Seriennummer des Personalausweises / Passes / Passersatzes, Übermittlungssperren, 
Sterbetag und -ort. 
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 1. für die Vorbereitung allgemeiner Wahlen und allgemeiner Abstimmungen, Volks- 

und Bürgerbegehren die Tatsache, dass der Betroffene 

a) vom Wahlrecht oder von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist, 

b) als Unionsbürger (§ 6 Abs. 3 Satz 1 des Europawahlgesetzes) bei der Wahl des 

Europäischen Parlaments von Amts wegen in ein Wählerverzeichnis im Inland 

einzutragen ist; ebenfalls zu speichern ist die Gebietskörperschaft oder der 

Wahlkreis im Herkunftsmitgliedstaat, wo er zuletzt in ein Wählerverzeichnis 

eingetragen war, 

2. für die Ausstellung von Personalausweisen und Pässen die Tatsache, dass 

Passversagungsgründe vorliegen, ein Pass versagt oder entzogen oder eine 

Anordnung nach § 2 Abs. 2 des Gesetzes über Personalausweise getroffen worden 

ist, 

3. für waffenrechtliche Verfahren die Tatsache, dass eine waffenrechtliche Erlaubnis 

erteilt worden ist sowie die diese Tatsache mitteilende Behörde mit Angabe des 

Tages der erstmaligen Erteilung, 

4. für sprengstoffrechtliche Verfahren die Tatsache, dass eine sprengstoffrechtliche 

Erlaubnis oder ein Befähigungsschein nach § 20 des Sprengstoffgesetzes erteilt 

worden ist sowie die diese Tatsache mitteilende Behörde mit Angabe des Tages der 

erstmaligen Erteilung, 

5. für Zwecke der eindeutigen Identifizierung des Einwohners in 

Besteuerungsverfahren das Vorläufige Bearbeitungsmerkmal (§ 139 b Abs. 6 Satz 2 

der Abgabenordnung) und die Identifikationsnummer nach § 139 b der 

Abgabenordnung, die Identifikationsnummer des Ehegatten sowie die 

Identifikationsnummern minderjähriger Kinder, 

6. Meldeanfragen von Krankenkassen, öffentlichen Stellen 
 

Speicherungsdauer Gemäß § 13 Abs. 1-2 MG, Abmelde- und Anmeldebescheinigungen 1 Jahr, Meldezettel 
2 Jahre nach MeldeVO, Einwohnermeldekartei oder -datei: 30 Jahre / dauerhaft, 
Einwohnermeldelisten: 30 Jahre / dauerhaft, St-Id sofort bei Wegzug bzw. Tod 
automatisiert im Programm. 

Stellen, denen die Daten 
offengelegt werden (Empfänger 
oder Kategorien von 
Empfängern) 

Mitarbeiter Bürgerbüro, Einwohnermeldeamts, Rechnungsamt, Ordnungsamt, 
Gemeindekasse, Bürgermeister, Polizei, Landratsamt (Meldeportal), Finanzamt 
Verschiedene Stellen von Kreis, Land und Bund, Staatsanwaltschaft, Krankenkassen, 
KIVBF, Privatpersonen gegen Gebühr (nur für bestimmte Zwecke,  
z.B. Forderungsmanagement (Anwälte), Adressabgleich), Religionsgemeinschaften 
 

  



Ihre Rechte 

 
 

 

Sie können von den o.g. Stellen verlangen, 

 unrichtige Daten zu berichtigen (Art. 16 DSGVO),  
 Ihre Daten zu löschen (Art. 17 DSGVO), 
 die Verarbeitung Ihrer Daten einzuschränken (Art. 18 DSGVO),  
 Ihnen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Auskunft zu geben 

(Art. 15 DSGVO),  
 Ihnen die von Ihnen eingegebenen Daten in einem Format bereit zu stellen, das 

maschinell lesbar ist, beispielsweise in einer txt-Datei, oder Ihre Daten direkt an 
eine andere Person oder Organisation zu übermitteln (Art. 20 DSGVO). 

Wenn Sie eines dieser Rechte ausüben möchten, finden Sie die genauen 
Voraussetzungen in den genannten Artikeln der  

Datenschutzgrundverordnung. 

Widerrufsrecht bei Einwilligungen Sie können der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten  

widersprechen (Art. 21 DSGVO). 

Eine einmal erteilte Einwilligung in die Verarbeitung können Sie jederzeit widerrufen.  

Unabhängig von diesen Möglichkeiten können Sie sich auch jederzeit an den 
Landesdatenschutzbeauftragten wenden:  

Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-
Württemberg  
Postfach 10 29 32  
70025 Stuttgart 

poststelle@lfdi.bwl.de 

Onlinebeschwerde 

Stand: 28.10.2022 
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https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/online-beschwerde/

